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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
1. Allgemeines - Geltungsbereich  
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„Geschäftsbedingungen“ genannt) gelten für die aromaLAB GmbH, 
ein Unternehmen der Tentamus Group GmbH (im Folgenden 
„Tentamus Gruppe“) genannt. 
1.2 Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers die 
Leistungen vorbehaltlos ausführen.   
1.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 
ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers 
in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, 
Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder 
Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 
über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.  
1.5 Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber einem 
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen.  
1.6 Im Rahmen laufender Geschäftsverbindungen gelten diese 
Geschäftsbedingungen auch für Nach- und Folgeaufträge.  
 
2. Leistungsumfang - Leistungserbringung - Subunternehmer  
2.1 Wir analysieren und/oder beurteilen Unternehmen, Produkte 
oder sonstige Leistungen von Handelsunternehmen, Herstellern, 
und/oder sonstigen Leistungserbringern (im Folgenden insgesamt 
„Auftraggeber“ genannt) auf der Grundlage von nationalen oder 
internationalen Regeln und Methoden.  
2.2 Die vereinbarten Leistungen werden nach den vertraglichen 
Vereinbarungen, nach den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden, einschlägigen 
Vorschriften erbracht.  
2.3 Wir sind berechtigt, die Methode und/oder die Art der 
Leistungserbringung nach sachgemäßem Ermessen selbst zu 
bestimmen, (a) sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung 
getroffen wurde, und (b) soweit zwingende Vorschriften keine 
bestimmte Methode und/oder die Art der Leistungserbringung 
vorschreiben.  
2.4 Jeder Auftrag bezieht sich ausschließlich auf die jeweils von dem 
Auftraggeber uns übergebene(n) bzw. von uns genommene(n) 
Probe(n) oder sonstigen Leistungen (im Folgenden „Leistung“ 
genannt) und ist vollendet mit Versendung des schriftlichen 
Untersuchungsberichtes über die von uns festgestellten 
Untersuchungsergebnisse dieser Leistung an den Auftraggeber, es 
sei denn, es wurde eine anderweitige schriftliche Vereinbarung 
getroffen. Die schriftlichen Untersuchungsberichte geben unsere 
spezifische Meinung über die übergebenen oder genommenen 
Proben wieder, nehmen ausschließlich Stellung zu diesen Proben 
und treffen keine Aussagen über den Rest der Lieferung / Partie, aus 
der die Proben entnommen worden sind. 
2.5 Wir sind berechtigt, die uns erteilten Aufträge ganz oder zum Teil 
durch von uns sorgfältig ausgesuchte, geeignete 
Unterauftragsnehmer / Fremdvergabenehmer, innerhalb oder 
außerhalb der Tentamus Gruppe, ausführen zu lassen. Möchte der 
Auftraggeber dem widersprechen, so hat dies schriftlich bei der 
Beauftragung zu erfolgen. Geltende Vorgaben der 
Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17025 sind dabei zu beachten. 
2.6 Das Probengut wird durch die Analyse teilweise oder vollständig 
verbraucht. Mit Übersendung des Probengutes bietet der 
Auftraggeber an, das Probengut vollständig an uns zu übereignen. 
Durch unsere Annahme geht das Probengut in unser Eigentum über. 
 
3. Angebote - Zustandekommen von Verträgen  
3.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern wir keine 
anderweitige Vereinbarung getroffen haben.  
3.2 An uns gerichtete Bestellungen sind bindende Angebote. Sofern 
sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, 
dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
seinem Zugang bei uns anzunehmen. 
3.3 Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Übersendung des schriftlichen 
Untersuchungsberichts an den Auftraggeber erklärt werden.  
 
4. Hilfs- und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  
4.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle für die Erbringung der 
vereinbarten Leistungen erforderlichen Hilfs- und 
Mitwirkungsleistungen unverzüglich, kostenlos, vollständig und 
korrekt zu erbringen, insbesondere ist der Auftraggeber - jeweils 
gemäß den vorstehend umschriebenen Vorgaben - verpflichtet:  
- uns die erforderlichen Informationen, Aufzeichnungen, Unterlagen 
und Daten zur Verfügung zu stellen,  
- unseren zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeitern, 
Auditoren und Erfüllungsgehilfen Einsicht in die erforderlichen 
Informationen, Aufzeichnungen, Unterlagen und Daten und, nach 
vorheriger Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten, Zutritt zu 
den betroffenen Gütern, Geschäftsgrundstücken, -gebäuden, 
Installationen, Transportmitteln oder sonstigen 
Organisationseinheiten des Auftraggebers zu gewähren bzw. zu 
verschaffen,  
- für die Ausführung des Auftrages benötigte Spezialinstrumente zur 
Verfügung zu stellen,  
- für sichere Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter, Auditoren 
und Erfüllungsgehilfen zu sorgen, sofern sich diese im 
Einflussbereich des Auftraggebers befinden, sowie  
- dafür Sorge zu tragen, dass jegliche Behinderungen und 
Unterbrechungen unserer Leistungen vermieden bzw. beseitigt 
werden.  
4.2 Der Auftraggeber benennt einen oder mehrere Beauftragte, die 
unsere Mitarbeiter, Auditoren und Erfüllungsgehilfen bei der 
Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen unterstützen und 
als Kontaktperson zum Auftraggeber dienen.  
4.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, etwaige Mängel unserer 
Leistungen unverzüglich nach Erbringung der Leistung schriftlich 
anzuzeigen. Verdeckte Mängel hat uns der Auftraggeber 
unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen.  
  
 

5. Fristen - Termine - Höhere Gewalt  
5.1 Die vertraglich vereinbarten Fristen und Termine für unsere 
Leistungen beruhen auf Schätzungen des Arbeitsumfanges. 
5.2 Soweit Fristen und Termine als verbindlich vereinbart wurden, 
beginnen sie erst dann zu laufen, wenn der Auftraggeber rechtzeitig 
und ordnungsgemäß alle vorab zu erbringenden Hilfs- und 
Mitwirkungspflichten erfüllt hat. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.  
5.3 Kommt der Auftraggeber in Verzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Hilfs- und Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten.  
5.4 Ist die Nichteinhaltung einer Frist bzw. eines Termins auf ein 
Ereignis höherer Gewalt, d.h. auf ein unvorhergesehenes Ereignis, 
auf das die betroffene Partei keinen Einfluss hat und das sie nicht 
abwenden kann (z.B. behördliche Maßnahmen und Anordnungen 
(gleichgültig, ob diese gültig oder ungültig sind), Feuer, 
Überschwemmungen, Stürme, Explosionen oder sonstige 
Naturkatastrophen, Mobilmachungen, Kriege, Aufruhr, 
Arbeitskämpfe, einschließlich Streiks und Aussperrungen, 
Epidemien und Pandemien) zurückzuführen, ist die Partei, die sich 
erfolgreich auf diese Klausel beruft, ab dem Zeitpunkt, zu dem das 
Hindernis die Unmöglichkeit der Erfüllung verursacht, von ihrer 
Pflicht zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen und von 
jeglicher Schadensersatzpflicht oder von jedem anderen 
vertraglichen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung befreit, 
vorausgesetzt, dass die Mitteilung hierüber unverzüglich erfolgt ist. 
Erfolgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung von 
dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung der anderen Partei 
zugeht. Ist die Wirkung des geltend gemachten Hindernisses oder 
Ereignisses vorübergehend, so gelten die vorstehenden Folgen nur 
so lange, wie das geltend gemachte Hindernis die Leistung der 
betroffenen Partei behindert. Hat die Dauer des geltend gemachten 
Hindernisses zur Folge, dass den Parteien in erheblichem Maße das 
vorenthalten wird, was sie nach dem Vertrag vernünftigerweise 
erwarten durften, hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch 
Mitteilung an die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist 
zu kündigen. Sofern nichts anderes vereinbart ist, kann der Vertrag 
von jeder Partei gekündigt werden, wenn die Dauer des 
Hindernisses 90 Tage überschreitet. 
 
6. Abrechnung - Vergütung - Fälligkeit - Aufrechnung - 
Vermögensverschlechterung  
6.1 Ist bei Vertragsschluss die Art der Vergütung (z.B. Zeitaufwand, 
Tagessätze, Pauschale usw.) nicht schriftlich festgelegt, erfolgt die 
Abrechnung gemäß der für die jeweilige Leistung in unserer zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisliste vorgesehenen 
Art der Vergütung. Ist bei Vertragsschluss kein Entgelt schriftlich 
vereinbart, erfolgt die Abrechnung zu den in unserer zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung gültigen Preisliste niedergelegten Preisen.  
6.2 Alle Rechnungsbeträge sind ohne Abzug ab Rechnungseingang 
und Übersendung des Untersuchungsberichts zur Zahlung fällig, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Wir sind jedoch, auch 
im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit 
berechtigt, eine Leistung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse 
durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir 
spätestens mit der Auftragsbestätigung. 
6.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
6.4 Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Auftraggeber nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Bei Mängeln 
unserer Leistung bleiben die Gegenrechte des Auftraggebers 
unberührt.  
6.5 Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für eine 
Vermögensverschlechterung des Auftraggebers nach 
Vertragsschluss oder bei Vorliegen sonstiger Tatsachen nach 
Vertragsschluss, die die Annahme rechtfertigen, dass unser 
Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, sind wir 
berechtigt, Sicherheitsleistung zu fordern und/oder gewährte 
Zahlungsziele zu widerrufen. Für den Fall, dass der Auftraggeber 
nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist die geforderte 
Sicherheit zu stellen, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Bereits bestehende Ansprüche aus erbrachten 
Leistungen oder wegen Verzugs bleiben unberührt.  
 
7. Untersuchungsberichte 
7.1 Alle Urheberrechte an den von uns im Rahmen der für den 
Auftraggeber erbrachten Leistungen erstellten Gutachten, 
Prüfungsergebnisse, Berechnungen, Darstellungen usw. (im 
Folgenden insgesamt „Prüfberichte“ genannt) verbleiben bei uns.  
7.2 Sofern der Auftraggeber einen Anspruch auf Herausgabe von 
Prüfberichten hat, darf der Auftraggeber diese Prüfmaterialien nur für 
den Zweck verwenden, für den sie vereinbarungsgemäß bestimmt 
sind. Er darf sie keinesfalls verändern. Die vollständige oder 
teilweise Veröffentlichung der Prüfberichte bedarf unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung.  
7.3 Sofern in dem jeweiligen Vertrag eine entsprechende 
Verpflichtung geregelt ist, bewahren wir Prüfmaterialien in dem dort 
geregelten Umfang und für die dort geregelten Zeiträume auf.  
7.4 Rückstellproben (vgl. Ziff. 2.4) bewahren wir maximal 2 Monate 
nach Abschluss unserer Leistungen auf, sofern sie so lange 
lagerfähig sind und sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde 
bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist. Nach dieser Zeit sind wir 
berechtigt, die Rückstellproben zu vernichten bzw. zu entsorgen.  
 
8. Verjährung  
Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen von Ansprüchen wegen 
Sach- und Rechtsmängeln erfüllt sind und diese 
Geschäftsbedingungen etwaigen Mängelansprüchen nicht 
entgegenstehen, verjähren Mängelansprüche in einem Jahr ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die vorstehende Verjährungsfrist 
gilt auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadenersatzansprüche, die auf einem Mangel beruhen. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gemäß Ziffer 9.1 Satz 
1 und 9.1.1, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und 
aufgrund des arglistigen Verschweigens eines Mangels verjähren 
nach den gesetzlichen Regelungen. 
 
9. Haftung  
9.1 Wir haften – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung unbegrenzt bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich 
gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur  
9.1.1 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit (unbegrenzte Haftung), 

9.1.2 für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
9.2 Der vorhersehbare, vertragstypische Schaden im Sinne der 
vorstehenden Ziff. 9.1.2 beträgt pro Schadenfall 1.000.000,00 EUR 
im Rahmen der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und im 
Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung 3.000.000,00 EUR. 
9.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
9.4 Die Haftungsbegrenzungen und der -ausschluss gelten auch 
zugunsten unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen sowie 
gesetzlichen Vertreter. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit einer Sache 
übernommen wurde sowie bei Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
9.5 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. 
§ 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
 10. Geheimhaltung  
10.1 Die Parteien verpflichten sich, alle wechselseitig erhaltenen 
Informationen als „vertrauliche Informationen“ streng vertraulich zu 
behandeln, ausschließlich aufgrund und nach Maßgabe des Auftrags 
einzusetzen und vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu sichern. 
10.2 Wir werden die vertraulichen Informationen des Auftraggebers 
für keine anderen Zwecke als die Erbringung der von uns 
geschuldeten Leistungen nutzen, es sei denn, der Auftraggeber hat 
einer solch anderweitigen Nutzung schriftlich zugestimmt. Ziffer 10.7 
bleibt hiervon unberührt. 
10.3 Die Parteien werden vertrauliche Informationen der jeweils 
anderen Partei nur an solche Mitarbeiter und Bevollmächtigte 
weitergeben, für die die Offenbarung oder der Zugang zu den 
vertraulichen Informationen für die Erbringung ihrer Leistungen 
erforderlich ist, und die entsprechend, soweit arbeitsrechtlich 
zulässig, zur Geheimhaltung verpflichtet sind.  
10.4 Die Wahrung der Verschwiegenheit gilt über die Dauer der 
Beauftragung hinaus.  
10.5 Ausgenommen von den Geheimhaltungspflichten gemäß dieser 
Ziff. 10 sind Kenntnisse und Informationen, a) die zur Zeit ihrer 
Mitteilung an die zur Geheimhaltung verpflichtete Partei bereits 
offen- oder allgemeinkundig oder Stand der Technik waren oder die 
dieser Partei ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungspflicht 
bereits bekannt waren; b) die von dieser Partei ohne Nutzung oder 
Bezugnahme auf vertrauliche Informationen der anderen Partei 
selber gewonnen wurden; c) die nachträglich offen- oder 
allgemeinkundig oder Stand der Technik werden, ohne dass die zur 
Geheimhaltung verpflichtete Partei hieran ein Verschulden trifft; d) 
die der zur Geheimhaltung verpflichteten Partei von einem hierzu 
berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden; e) 
bezüglich derer die Partei, von der die vertraulichen Informationen 
stammen, einer Weitergabe, Offenbarung oder Zugänglichmachung 
an Dritte zugestimmt hat.  
10.6 Eine Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß dieser Ziff. 10 
besteht auch nicht in den folgenden Fällen: a) Die zur Geheimhaltung 
verpflichtete Partei wird gerichtlich oder behördlich zur Offenlegung 
von vertraulichen Informationen aufgefordert oder ist dazu gesetzlich 
verpflichtet. Im Falle einer gerichtlichen oder behördlichen 
Anordnung wird sie (soweit rechtlich möglich und praktisch 
umsetzbar) die andere Partei vorab informieren, damit dieser die 
Möglichkeit gegeben ist, gegen die gerichtliche oder behördliche 
Anordnung rechtliche Schritte einzulegen. b) Wenn ein begründeter 
Verdacht besteht, dass durch ein Produkt, für das wir im Auftrag des 
Auftraggebers Leistungen erbracht haben, Personen- und 
Sachschäden verursacht werden könnten. c) Gegenüber Prüfstellen, 
sofern dazu eine rechtliche Verpflichtung besteht. d) Wenn in diesen 
Geschäftsbedingungen geregelt oder anderweitig vereinbart ist, 
dass keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht.  
 
11. Datenschutz 
11.1 Soweit die Parteien im Zusammenhang mit der Durchführung 
des Auftrags personenbezogene Daten verarbeiten, halten Sie sich 
an die jeweils anwendbaren Datenschutzbestimmungen, 
insbesondere an die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). 
11.2 Die Parteien bestimmen die Zwecke und Mittel der in Ziffer 11.1 
beschriebenen Verarbeitungen personenbezogener Daten jeweils 
selbst. Sie sind insoweit eigenständige Verantwortliche für die 
Verarbeitung i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 
11.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Arbeitnehmer auf die 
Datenverarbeitung durch uns hinzuweisen.  
 
12. Erfüllungsort - Gerichtsstand - Anwendbares Recht  
11.1 Für alle sich aus unseren Leistungen ergebenden Rechte und 
Pflichten gilt der Sitz unseres Unternehmens als Erfüllungsort.  
12.2 Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist ausschließlicher – auch 
internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten München. Entsprechendes gilt, wenn der Auftraggeber 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch 
berechtigt, Klage gemäß einer vorrangigen Individualabrede oder am 
allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  
12.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht von Deutschland 
unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen sowie des 
UN-Kaufrechts (CISG).  
 
Januar 2022, V07 
aromaLAB GmbH 
Fraunhoferstraße 11b 
82152 Martinsried - Deutschland 
 
Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen aus dem Deutschen 
in andere Sprachen sind eine reine Serviceleistung. Bei etwaigen 
Unterschieden oder Widersprüchen zwischen den Sprachfassungen 
oder bei Auslegungsfragen hat der deutsche Text Vorrang. 


